
An­ den­Prüfungen­ am­Ende­ der­ Jahrgangsstufe­ 10­ neh-

men­alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe

10 an­Obers­chulen,­ Gesamtschulen­ und­Gymnasien­ teil.

Die­ Schülerinnen­ und­ Schüler­mit­ sonderpädagogischem

Förder­bedarf­an­Förderschulen­und­an­weiterführenden­all-

gemeinbildenden­Schulen­ im­Rahmen­des­ gemeinsamen

Unterrichts­mit­Schülerinnen­und­Schülern­ohne­sonderpä-

dagogischen­Förderbedarf­nehmen­nur­dann­an­den­Prü-

fungen­teil,­wenn­sie­nach­den­Rahmenlehrplänen­für­die

Sekundarstufe­I­unterrichtet­wurden.­Die­Teilnahme­an­den

Prüfungen­ist­verpflichtend.

Alle­Schülerinnen­ und­Schüler­ nehmen­ an­drei schriftli-

chen und einer mündlichen Prüfung teil.

Bei­ den­ schriftlichen­ Prüfungen­ handelt­ es­ sich­ um­ fol-

gende­Unterrichtsfächer:­­­­­

� Deutsch,

� Mathematik und

� erste Fremdsprache.

Bei­der­mündlichen­Prüfung­handelt­es­sich­um

� eine spätestens in der Jahrgangsstufe 7 begonnene

Fremdsprache, dabei­ kann­ es­ sich­ um­ die­ erste

oder­die­zweite­Fremdsprache­handeln.

Darüber­hinaus­können­die­Schülerinnen­und­Schüler­frei­willig

eine­zusätzliche­mündliche­Prüfung­ in­einem­Fach­der­Jahr-

gangsstufe­10­ablegen,­außer­in­der­bereits­mündlich­geprüf-

ten­ Fremdsprache.­ Zusätzlich­ können­ sie­ die­ Teilnahme­ an

zwei­weiteren­mündlichen­Prüfungen­in­den­Fächern­Deutsch

In welchen Unterrichtsfächern finden die

Prüfungen statt?

Wer nimmt an den Prüfungen am Ende der

 Jahrgangsstufe 10 teil?

und­Mathematik­ beantragen,­wenn­ dadurch­ die­ Versetzung,

ein­ höherer­ Schulabschluss­ oder­ die­ Berechtigung­ zum

Besuch­der­gymnasialen­Oberstufe­erreicht­werden­kann.­Die

Entscheidung­darüber­trifft­der­Prüfungsausschuss.

Die­ Schülerinnen­ und­ Schüler­ erhalten­ auf­ rechtzeitigen

Wunsch­ die­ Gelegenheit,­ spätestens­ einen­ Tag­ vor­ der

mündlichen­ Prüfung­ an­ einer­ Konsultation­ bei­ der­ Fach-

lehrkraft­ in­ dem­ jeweils­ gewählten­ Fach­ der­ mündlichen

Prüfung­teilzunehmen.­Dabei­kann­die­Schülerin­oder­der

Schüler­ Fragen­ stellen,­ die­ der­ Weiterentwicklung­ der

Fachkenntnisse­dienen.

Schriftliche Prüfungen

Bei­allen­schriftlichen­Prüfungen­handelt­es­sich­um­zentral

erarbeitete­ Prüfungen.­ Die­ Aufgaben­ für­ die­ zentralen

schriftlichen­ Prüfungen­ werden­ auf­ der­ Grundlage­ der­ in

den­Rahmenlehrplänen­ für­ die­ Jahrgangsstufen­ 7­ bis­ 10

festgelegten­Themen­erstellt.

In­ der­ ersten­ Fremdsprache­ Englisch­ wird­ im­ Schuljahr

2011/2012­erstmals­die­Hörverstehensleistung­der­Schüle-

rinnen­und­Schüler­überprüft. Grundlage­der­Prüfung­sind

Hörtexte,­denen­entsprechende­Aufgaben­zugeordnet­und

anschließend von­den­Schülerinnen­und­Schülern­bearbei-

tet­werden.

Im­ Fach­Deutsch­werden­ die­ Lesekompetenz,­ die­ Kompe-

tenzen­zum­Sprachwissen­und­Sprachbewusstsein­und­die

Schreibkompetenz­geprüft.­An­den­Ober-­und­Gesamtschu-

len­sind­sechs­Aufgabenkomplexe­zu­bearbeiten,­in­denen­es

keine­ Wahloptionen­ gibt.­ Die­ Prüfung­ an­ den­ Gymnasien

setzt­ sich­ wie­ bisher­ aus­ drei­ Aufgabenkomplexen­ zu­-

sammen,­wobei­ in­einem­der­drei­Aufgabenkomplexe,­dem

In welcher Form finden die Prüfungen statt?

­Komplex­Schreiben,­zwei­Wahlaufgaben­gestellt­werden,­von

denen­ die­ Schülerin­ oder­ der­ Schüler­ eine­ auswählt­ und

bearbeitet.­

Im­ Fach­ Mathematik­ werden­ in­ den­ Ober-­ und­ Gesamt-

schulen­­sieben­­bis­neun­­Aufgaben­und­in­den­Gymnasien

fünf­bis­sieben­Aufgaben­gestellt.­Diese­sind­als­Pflichtauf-

gaben­von­allen­Schülerinnen­und­Schülern­zu­lösen.­Alle

Aufgaben­sind­ in­Teilaufgaben­gegliedert,­die­unabhängig

voneinander­lösbar­sind.­Die­unterschiedlichen­Anforderun-

gen­der­Bildungsgänge­werden­berücksichtigt.­

Mündliche Prüfungen

Die­ Prüfungsaufgaben­ für­ die­ mündlichen­ Prüfungen

­werden­ durch­ die­ unterrichtenden­ Lehrkräfte­ gestellt.­ Sie

orientieren­ sich­ an­ den­Anforderungen­ des­ Rahmenlehr-

plans­und­des­vorangegangenen­Unterrichts­aus­den­Jahr-

gangsstufen­7­bis­10.­

Die­mündliche­Prüfung­in­einer­Fremdsprache­wird­als­Grup-

penprüfung­mit­bis­zu­vier­Schülerinnen­und­Schülern­durch-

geführt­ und­dauert­ in­Abhängigkeit­ von­der­Gruppengröße

höchstens­ 20­ Minuten;­ eine­ Vorbereitungszeit­ ist­ nicht

­vorgesehen.­Die­mündlichen­Einzelprüfungen­dauern­etwa

15­Minuten­bei­einer­Vorbereitungszeit­von­15­Minuten.­

Die­zentralen­schriftlichen­Prüfungen­finden­

� am­24.­April­­2012­im­Fach­Deutsch (180­Minuten),

� am­26.­April­2012­im­Fach­Mathematik (135­Minuten)

und

� am­ 03.­ Mai­ 2012­ in­ der­ ersten­ Fremdsprache­

Englisch (45­Minuten)­­

statt.

Wann finden die schriftlichen und 

münd lichen Prüfungen statt?



Im­Schuljahr­2011/2012­finden­die­schriftlichen­Prüfungen­in

den­Fächern­Deutsch,­Mathematik­und­Englisch­gemeinsam

mit­Berlin­statt.­Die­gemeinsamen­Prüfungsaufgaben­betref-

fen­die­Schülerinnen­und­Schüler,­die­ in­Brandenburg­den

Bildungsgang­zum­Erwerb­der­Fachoberschulreife­belegen.­­

Die­mündliche­Prüfung­in­einer­Fremdsprache­findet­im­zwei-

ten­Schulhalbjahr­statt.­Den­Zeitraum­dafür­ legt­die­Schule

selbst­fest.­Die­Wahl­der­mündlichen­Fremd­sprachenprüfung

ist­durch­die­Schülerinnen­und­Schüler­ab­dem­27.­Februar

2012­möglich.

Die­freiwilligen­mündlichen­Zusatzprüfungen­können­­frü­hes­-

tens­ab­dem­25.­Mai­2012­beantragt­werden.

Aus­dem­Ergebnis­der­Prüfung­wird­zusammen­mit­der­Jah-

resnote­in­den­Prüfungsfächern­eine­Abschlussnote­gebildet.

Mit­Ausnahme­der­Fremdsprache­Englisch­gehen­dabei­die

Jahresnote­mit­60 Prozent­und­das­Ergebnis­der­Prüfung­mit

40 Prozent­in­die­Abschlussnote­ein.­In­Gesamtschulen­wird

mit­Punktwerten­gerechnet.­Das­Schwergewicht­ in­der­Ab­-

schlussnote­ liegt­ also­ auf­ den­ Leistungen­ des­ gesamten

Schul­jahres.

Sofern­ allerdings­ in­ Deutsch­ und/oder­Mathematik­ zu­ den

schriftlichen­Prüfungen­ eine­ freiwillige­ Zusatzprüfung­ statt­-

findet,­ wird­ eine­ veränderte­ Gewichtung­ angewendet:­ Die

Jahresnote­ geht­ zu­ 50 Prozent­ und­ die­ Ergebnisse­ der

schriftlichen­ und­ der­ mündlichen­ Prüfung­ gehen­ zu­ je

25 Prozent­in­die­Abschlussnote­ein.

In­der­ersten­Fremdsprache­Englisch­gehen­die­Jahresnote

mit­ 60 Prozent­ und­ die­ Ergebnisse­ der­ schriftlichen­ und

mündlichen­Prüfung­jeweils­mit­20 Prozent­in­die­Ab­schluss­-

note­ein,­wenn­sowohl­die­schriftliche­als­auch­die­mündliche

Prüfung­im­Fach­Englisch­absolviert­werden.­

Wird­ die­ schriftliche­ Prüfung­ in­ der­ ersten­ Fremdsprache

Englisch­und­die­mündliche­Prüfung­in­einer­anderen­Fremd-

Wie errechnet sich die Abschlussnote?
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Prüfungen­am­Ende

der­

Jahrgangsstufe­10

Informationen­

für­­Schülerinnen,­Schüler­

und­Eltern

sprache­absolviert,­so­gehen­im­Fach­Englisch­die­Jahres-

note­ mit­ 80 Prozent­ ­ und­ das­ Ergebnis­ der­ schriftlichen

­Prüfung­mit­20 Prozent­in­die­Abschlussnote­ein.­Das­Ergeb-

nis­ der­ mündlichen­ Prüfung­ geht­ mit­ 40 Prozent­ in­ die

Abschlussnote­der­anderen­Fremdsprache­ein.­

Eine­Note­5­oder­6­in­der­Prüfung­bedeutet­nicht,­dass­die

Schülerin­ oder­ der­ Schüler­ „durchgefallen“­ ist.­ Der­ er­-

reichte­schulische­Abschluss­ergibt­sich­nicht­allein­aus­den

Prüfungsergebnissen.­ Neben­ den­Abschlussnoten­ in­ den

Prüfungsfächern­entscheiden­auch­die­Noten­in­den­ande-

ren­Fächern­in­der­Jahrgangsstufe­10­über­den­erreichten

Abschluss.­Allerdings­verschlechtert­sich­die­Abschlussnote

im­ Prüfungsfach­ bei­ einer­ deutlich­ schlechteren­ Prüfungs­-

note.­ Dadurch­ kann­ unter­ Umständen­ der­ gewünschte

Abschluss­nicht­erreicht­werden.

Hinweise­zu­den­Abschlüssen,­die­am­Ende­der­Jahrgangs-

stufe­10­erreicht­werden­können,­sind­der­Verordnung­über

die­ Bildungsgänge­ in­ der­ Sekundarstufe­ I­ unter­ folgender

Adresse­zu­entnehmen:­­

www.mbjs.brandenburg.de

Was passiert, wenn eine Schülerin oder

ein Schüler eine Prüfung nicht besteht?


